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über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbeson-
dere die Aussichten auf Frieden;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die Pa-
lästina-Frage zu erweitern und auch weiterhin solches Material
herzustellen und zu erhalten und die Ausstellung im Sekreta-
riat zu aktualisieren;

d) Erkundungsreisen für Journalisten in das besetzte pa-
lästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zu ver-
anstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesondere
darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-Frage
zu sensibilisieren;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das 1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 60/39

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 1. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 9 Enthaltun-
gen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.31 und Add.1, einge-
bracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam, Dschi-
buti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait,
Libanon, Madagaskar, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman,
Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Tunesien, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bos-
nien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Chile, China, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi,
Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guate-
mala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sam-
bia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Costa Rica, Kamerun, Kanada, Nauru, Papua-Neuguinea,
Samoa, Tuvalu, Uganda, Vanuatu.

60/39. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. No-
vember 2003 und 1544 (2004) vom 19. Mai 2004,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

mit Besorgnis feststellend, dass seit der Verabschiedung
der Resolution 181 (II) vom 29. November 1947 achtundfünf-
zig Jahre vergangen sind und dass sich die 1967 erfolgte Be-
setzung palästinensischen Gebiets einschließlich Ost-Jerusa-
lems zum achtunddreißigsten Mal jährt,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 59/31 vom 1. De-
zember 2004 vorgelegt wurde196,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst
ist,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus ei-
ner Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet197 sowie
unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Juli
2004,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen fried-
lichen Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des arabisch-
israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung für die
Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften Friedens
und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichberech-
tigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zielen
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem,

196 A/60/539-S/2005/701.
197 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
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erneut erklärend, dass der Bau einer Mauer durch die Be-
satzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Ge-
biet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung,
sowie die mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen gegen
das Völkerrecht verstoßen,

in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten der
Region, in Frieden innerhalb sicherer, international anerkann-
ter Grenzen zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes198, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

sowie unter Hinweis darauf, dass sich der Sicherheitsrat in
der Resolution 1515 (2003) den von dem Quartett erarbeiteten
"Fahrplan" für eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts199 zu eigen gemacht hat,
und die dringende Notwendigkeit betonend, dass er umgesetzt
wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

in Anerkennung der Anstrengungen, die die Palästinensi-
sche Behörde mit internationaler Unterstützung unternimmt,
um ihre beschädigten Institutionen wiederaufzubauen, zu re-
formieren und zu stärken,

unter Begrüßung des wichtigen Beitrags, den der Sonder-
koordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedens-
prozess und Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs bei
der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästi-
nensischen Behörde zu dem Friedensprozess leistet, so auch
im Rahmen der Tätigkeiten des Quartetts,

erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagun-
gen sowie über die Schaffung internationaler Mechanismen
zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die tragischen Er-
eignisse in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließ-
lich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000, namentlich
über die große Zahl der Toten und Verwundeten, hauptsäch-
lich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die Ver-
schlechterung der sozioökonomischen und humanitären Lage
des palästinensischen Volkes und die weit verbreitete Zerstö-
rung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums
sowie entsprechender Infrastruktur,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die wie-
derholten Militäraktionen in dem besetzten palästinensischen
Gebiet und die erneute Besetzung palästinensischer Bevölke-
rungszentren durch die israelischen Besatzungstruppen und in
dieser Hinsicht betonend, dass die Vereinbarungen von
Scharm esch-Scheich durchgeführt werden müssen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller Zi-
vilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle Akte

der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf beiden
Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge, außerge-
richtliche Hinrichtungen und Anwendung übermäßiger Ge-
walt, verurteilend,

in Anerkennung der Wichtigkeit des israelischen Rückzugs
aus dem Gazastreifen und Teilen des nördlichen Westjordan-
lands und des Abrisses der dort vorhandenen Siedlungen als
Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des "Fahrplans",

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit, dass sich
die internationale Gemeinschaft, einschließlich des Quartetts,
dauerhaft und aktiv beteiligt, um beide Parteien dabei zu un-
terstützen, den Friedensprozess im Hinblick auf die Wieder-
aufnahme und Beschleunigung direkter Verhandlungen zwi-
schen den Parteien zur Herbeiführung einer endgültigen Frie-
densregelung im Einklang mit dem "Fahrplan" neu zu beleben,

erfreut über die Initiativen und Anstrengungen der Zivil-
gesellschaft zur Herbeiführung einer friedlichen Regelung der
Palästina-Frage,

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Internatio-
nalen Gerichtshofs in seinem Gutachten, einschließlich der
Feststellung, dass die Vereinten Nationen als Ganzes dringend
ihre Anstrengungen verstärken müssen, um den israelisch-pa-
lästinensischen Konflikt, der nach wie vor eine Bedrohung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, rasch
zu beenden und so einen gerechten und dauerhaften Frieden in
der Region herbeizuführen200,

1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen und
alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der is-
raelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die fortgesetzten Anstrengungen des
Quartetts;

3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat
der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und 28. März
2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung verabschie-
dete201;

4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des "Fahrplans"199 nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die
Schaffung eines glaubwürdigen und wirksamen Mechanismus
zur Fremdüberwachung unter Beteiligung aller Mitglieder des
Quartetts ist;

5. begrüßt den israelischen Rückzug aus dem Gaza-
streifen und Teilen des nördlichen Westjordanlands und den

198 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
199 S/2003/529, Anlage.

200 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Gutachten, Ziff. 161.
201 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
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Abriss der dort vorhandenen Siedlungen als Schritt auf dem
Weg zur Umsetzung des "Fahrplans";

6. fordert die Besatzungsmacht Israel in diesem Zusam-
menhang auf, sich im Hinblick auf die Änderung des Charak-
ters und des Status des besetzten palästinensischen Gebiets
einschließlich Ost-Jerusalems genauestens an ihre Verpflich-
tungen auf Grund des Völkerrechts, einschließlich des huma-
nitären Völkerrechts, zu halten;

7. betont, dass die Parteien mit Hilfe der internationalen
Gemeinschaft alle noch offenen Fragen betreffend den Gaza-
streifen rasch und vollständig regeln und so auch zu einer lang-
fristigen Regelung für die Grenzübergänge, den Flughafen,
den Bau des Seehafens, die Schuttbeseitigung und die Einrich-
tung einer dauerhaften physischen Verbindung zwischen dem
Gazastreifen und dem Westjordanland gelangen müssen, und
begrüßt die positive Rolle, die der Sondergesandte des Quar-
tetts für die Entflechtung in dieser Hinsicht spielt;

8. unterstreicht die Notwendigkeit der raschen Beendi-
gung der erneuten Besetzung palästinensischer Bevölkerungs-
zentren und der vollständigen Einstellung aller Gewalthand-
lungen, darunter militärische Angriffe, Zerstörungen und Ter-
rorakte;

9. unterstreicht außerdem, dass die Vereinbarungen
von Scharm esch-Scheich sofort durchgeführt werden müssen;

10. fordert die Parteien auf, mit Unterstützung durch das
Quartett und andere interessierte Parteien alle notwendigen
Anstrengungen zu unternehmen, um die Verschlechterung der
Situation aufzuhalten, alle seit dem 28. September 2000 am
Boden ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu machen und die
rasche Wiederaufnahme des Friedensprozesses und den Ab-
schluss einer endgültigen friedlichen Regelung zu erleichtern;

11. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren völ-
kerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend dem Gutach-
ten197 und den Forderungen in den Resolutionen ES-10/13 vom
21. Oktober 2003 und ES-10/15 vom 20. Juli 2004 nach-
kommt und dass sie unter anderem den Bau der Mauer in dem
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusa-
lems sofort einstellt, und fordert alle Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen auf, ihren rechtlichen Verpflichtungen ent-
sprechend dem Gutachten nachzukommen;

12. bekräftigt ihr Eintreten, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, für die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina,
nach der sie innerhalb anerkannter Grenzen unter Zugrunde-
legung des Grenzverlaufs von vor 1967 Seite an Seite in Frie-
den und Sicherheit leben;

13. verlangt abermals die vollständige Einstellung der
gesamten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und in
dem besetzten syrischen Golan und fordert die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats;

14. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen Staat;

15. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lö-
sung des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstim-
mung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

16. begrüßt das vor kurzem geschlossene Abkommen
über die Bewegungsfreiheit und den Zugang zwischen den bei-
den Seiten und betont die Notwendigkeit, zu gewährleisten,
dass die darin eingegangenen Verpflichtungen im Einklang
mit dem in dem Abkommen festgelegten Zeitplan voll erfüllt
werden;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in die-
ser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, humanitä-
rer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk und die
Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um die humani-
täre Krise, mit der das palästinensische Volk konfrontiert ist,
lindern, die palästinensische Wirtschaft und Infrastruktur wie-
der aufbauen und die Neustrukturierung und Reform der palä-
stinensischen Institutionen unterstützen zu helfen;

18. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und in Absprache
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
einundsechzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemühun-
gen und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit vor-
zulegen.

RESOLUTION 60/40

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 1. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 106 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 62 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.32 und Add.1, ein-
gebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Brunei Darussalam,
Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba,
Kuwait, Libanon, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Ara-
bien, Senegal, Somalia, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tune-
sien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Palästi-
na.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Burkina Faso, Chile, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Domini-
ca, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria,
Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippinen, Russische Föderation, Sam-
bia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische
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